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Stellungnahme zum öffentlichen Fachgespräch "Bildung in der 

Einwanderungsgesellschaft" des Bundestagsausschusses für 

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung" 

 

I. Einleitung  

Die Integration von Migranten und Migrantinnen 

im Allgemeinen und Flüchtlingen in der aktuellen 

Situation im Speziellen ist eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe, die u. a. intensive Bemü-

hungen zur Eingliederung der Migrantinnen und 

Migranten in Ausbildung und Beschäftigung 

erforderlich macht. 

Die Bereitschaft gerade der kleinen und mittleren 

Familienunternehmen im Handwerk, Flüchtlinge 

mit Bleibeperspektive auszubilden und zu be-

schäftigen, ist ungebrochen. Das Handwerk ist 

bereit, seinen Beitrag zur gesellschaftlichen In-

tegration von Zuwanderern durch Bildung und 

Arbeit zu leisten. 

Arbeitsmarktpolitische Rahmenbedingungen 

Diese Integrationsangebote für Flüchtlinge müs-

sen aber auch auf einen fruchtbaren Boden fal-

len. Mit der beschleunigten Bearbeitung von 

Asylanträgen durch das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) werden ab Mitte 2016 

deutlich mehr Asylsuchende aus dem Asylbe-

werberleistungsbezug in die Grundsicherung des 

SGB II wechseln. Wie für deutsche Grundsiche-

rungsempfänger muss dann auch für Flüchtlinge 

der sozial- und arbeitsförderungsrechtliche Leit-

gedanke des „Förderns und Forderns“ gelten 

und eingefordert werden. Angebotenen Ausbil-

dungs- und Arbeitsplätzen sowie Fördermaß-

nahmen müssen eine entsprechende Integrati-

onsbereitschaft und eine Anerkennung der deut-

schen Rechts- und Wertekultur durch die Flücht-

linge gegenüber stehen. Die Fehler der Vergan-

genheit bei der unzureichenden Integration von 

Gastarbeitern, die sich bis heute in niedrigen 

Beschäftigungsquoten von hier lebenden Mig-

ranten niederschlagen, dürfen nicht wiederholt 

werden. 

Der arbeitsmarktpolitische Instrumentenkasten 

des SGB II und SGB III, der im Regelfall auch für 

die Förderung von Flüchtlingen eingesetzt wer-

den kann, ist im Wesentlichen ausreichend. 

Gleiches gilt für die mittlerweile deutlich verbes-

serten Regelungen für den Arbeitsmarktzugang 

von Flüchtlingen. Verbesserungsbedarf besteht 

jedoch weiterhin bei der Schaffung von mehr 

Rechtssicherheit im Bereich der beruflichen 

Ausbildung von Flüchtlingen. Bis dahin bedarf es 

jedenfalls einer ausbildungs- und beschäfti-

gungsfreundlichen Handhabung des bestehen-

den Rechtsrahmens und der Fördermaßnahmen 

für Flüchtlinge.  

Handlungsbedarf sieht das Handwerk insbeson-

dere bei der besseren Koordinierung staatlicher 

Unterstützungsmaßnahmen auf Bundes-, Lan-

des- und regionaler Ebene. Hier wäre ein natio-

naler "Masterplan-Flüchtlingsintegration" wün-

schenswert, der zielorientiert die Aufgaben und 

Zuständigkeiten der unterschiedlichen staatli-

chen Ebenen und Akteure für Flüchtlinge be-

schreibt.  

Zudem sind aus Sicht des Handwerks eine enge 

Abstimmung und ein reibungsloses Schnittstel-

lenmanagement zwischen den zahllosen För-

dermaßnahmen für Flüchtlinge erforderlich, um 

deren beschäftigungs- und integrationspolitische 

Effektivität sicherzustellen. Darüber hinaus er-
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wartet das Handwerk langfristig angelegte Un-

terstützungsstrukturen, damit Handwerksorgani-

sationen und Handwerksbetriebe hinreichende 

Planungssicherheit für ihr Engagement bei der 

aller Voraussicht nach noch Jahre andauernden 

Herausforderung der Arbeitsmarktintegration von 

Flüchtlingen erhalten. Der Schlüssel für einen 

nachhaltigen Erfolg von Qualifizierungs- und 

Ausbildungsmaßnahmen für Flüchtlinge ist eine 

möglichst intensive und individuelle Betreuung 

und Begleitung nicht nur der geförderten Flücht-

linge, sondern ebenso der beteiligten Betriebe.  

II. Gesamtkonzept für ein 

flexibles Qualifizierungs- und 

Betreuungssystem  

Vor diesem Hintergrund ist ein ganzheitliches 

Gesamtkonzept für ein flexibles Qualifizierungs- 

und Betreuungssystem notwendig, das sich an 

bestehenden Strukturen orientiert und als Bau-

kastensystem jeweils bedarfs- und zielgruppen-

orientierte Elemente anbietet. Diese Einzelele-

mente sollten als einzelne Förderlinien entspre-

chend der individuellen Voraussetzungen der 

Teilnehmer und der bereits bestehenden regio-

nalen Angebote in Abstimmung mit Landespro-

grammen miteinander kombinierbar sein. Ziel 

dieses Gesamtrahmens ist eine nachhaltige 

Integration von anerkannten Asylbewerbern, 

Geduldeten und Flüchtlingen mit Bleibeperspek-

tive in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Dabei 

richtet sich das Gesamtkonzept insbesondere an 

Personen, die das schulpflichtige Alter bereits 

überschritten und somit an noch keinerlei Maß-

nahmen zur beruflichen Sozialisierung, wie z. B. 

Maßnahmen zur Berufsorientierung, teilgenom-

men haben. Das Konzept setzt jedoch voraus, 

dass die notwendigen Deutschkenntnisse bereits 

erworben wurden. Nur unter dieser Vorausset-

zung können entsprechende Orientierungsmaß-

nahmen erfolgreich sein.  

Für jüngere Personen soll eine nachhaltige In-

tegration vorrangig über eine duale Berufsaus-

bildung erreicht werden. Ältere und bereits ein-

schlägig vorqualifizierte Personen sollen - erfor-

derlichenfalls über Anpassungsqualifizierungs-

maßnahmen - möglichst schnell in Beschäfti-

gung einmünden. 

Die zielgruppenorientierte Integration in das 

Ausbildungs- und Beschäftigungssystem erfolgt 

über eine Orientierungsphase, die den individu-

ellen Qualifizierungs- und Förderbedarf anhand 

von berufsbezogenen Kompetenzerfassungen 

und Potenzialanalysen identifiziert sowie ent-

sprechende Orientierungs- und Vorbereitungs-

angebote bereithält, um den Weg in eine Ausbil-

dung bzw. Anpassungsqualifizierung zu ebnen 

oder den direkten Übergang in Beschäftigung zu 

erleichtern. 

Entscheidend für eine gelingende Integration 

sind insbesondere ganzheitliche Beratungs- und 

Unterstützungsangebote für Flüchtlinge nicht nur 

während der Orientierungsphase, sondern auch 

parallel zu Ausbildung und Anpassungsqualifizie-

rung sowie beim Übergang in eine Beschäfti-

gung. Die Handwerksorganisation kann eine 

wichtige Rolle als Bindeglied zwischen arbeits-

suchenden Flüchtlingen und Betrieben einneh-

men, da es über seine Bildungszentren in einem 

engen Kontakt zu den Betrieben steht und nicht 

zuletzt für Ausbildungsbetriebe ein etabliertes 

und in der Breite akzeptiertes Beratungsangebot 

bereithält. 

1. Orientierung 

1.1 (Erste) berufsbezogene 

Kompetenzerfassung  

Ziele 

Bei der berufsbezogenen Kompetenzerfassung 

geht es um die Klärung der individuellen berufli-
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chen Interessen und Neigungen sowie um die 

Identifikation der bereits individuell vorhandenen 

berufsbezogenen Kompetenzen in handwerkli-

chen Berufsfeldern. Es handelt sich um ein In-

strument der individuellen Potenzialanalyse, 

welches zielgerichteten Qualifizierungs- und 

beruflichen Integrationsprozessen vorgeschaltet 

ist. 

Die Ergebnisse dieser Kompetenzerfassung 

sollen in einer möglichst standardisierten Be-

richtsform dokumentiert werden, um die sich 

anschließenden Qualifizierungsprozesse zu 

unterstützen. Die Kompetenzerfassung sieht 

noch keine Bewertung der beruflichen Kompe-

tenzen in Bezug auf die Anforderungen deut-

scher Berufsbilder vor. Auch eine Zertifizierung, 

im Sinne einer förmlichen Feststellung vorhan-

dener Berufskompetenzen, ist in dieser Phase 

noch nicht beabsichtigt. 

Die Ergebnisse der berufsbezogenen Kompe-

tenzerfassung werden den Teilnehmern in einem 

individuellen Beratungsgespräch erläutert. Wäh-

rend dieses Gesprächs findet ebenfalls eine 

Beratung über die möglichen folgenden Schritte 

im Rahmen des flexiblen Qualifizierungs- und 

Betreuungssystems statt. 

Form / Inhalte 

- Durchführung der Maßnahme durch Fach-

personal der Berufsbildungszentren, 

- Analyse der bisherigen Berufs- und Bil-

dungsbiographie, z. B. in Gesprächsform, 

ggf. auch durch IT-gestützte Fragetools, 

- Testung beruflicher Kompetenzen in berufs-

typischen Arbeitssituationen, 

- ggf. begleitend: Erfassung des Sprachstan-

des / des Allgemeinwissens zur Ermittlung 

des individuellen Nachholbedarfs in sprach-

licher und / oder allgemeinbildender Hinsicht 

(z. B. Mathematik), 

- Dokumentation der Ergebnisse in einem 

Kompetenzerfassungsbericht. 

1.2 Berufsorientierung  

Die Berufsorientierung findet in zwei Stufen statt: 

In einer ersten Stufe erfolgt eine allgemeine 

Berufsorientierung in Verbindung mit weiteren 

bedarfsgerechten Aktivierungshilfen zur Heran-

führung an das deutsche Ausbildungssystem. In 

einer zweiten Stufe wird die Berufsorientierung 

vertieft und konkretisiert. 

1.2.1 Allgemeine Berufsorientierung und Ak-

tivierungshilfen 

Ziele 

Junge Flüchtlinge, für die eine Berufsausbildung 

infrage kommt, müssen an das deutsche Ausbil-

dungs- und Beschäftigungssystem herangeführt 

werden. In einer Einführungsmaßnahme sollen 

sie einen Eindruck der verschiedenen Berufsfel-

der und Entwicklungsmöglichkeiten im berufli-

chen Bildungssystem erhalten und auf eine ver-

tiefte Berufsorientierungsphase vorbereitet wer-

den, die sich auf einzelne Berufsfelder bezieht. 

Form / Inhalte  

- 3 bis 6-monatige Schulungsveranstaltungen 

in beruflichen Bildungszentren in Abhängig-

keit vom individuellen Förderbedarf, 

- Herstellen von Bezügen zur betrieblichen 

Realität durch Werkstatttage in den Bil-

dungsstätten und Betriebsbesuche, 

- Heranführen an das deutsche Ausbildungs- 

und Beschäftigungssystem, 

- Stärkung von Schlüsselkompetenzen, 

- erste Berufsorientierung ggf. in verschiede-

nen Berufsfeldern, 

- Sozialpädagogische Begleitung, 
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- abschließende Beratung zur Fortsetzung der 

Orientierungsphase oder zum Übergang in 

die Bewerbungsphase, 

- Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung 

zum Abschluss der Maßnahme. 

1.2.2 Vertiefte Berufsorientierung 

Ziele 

In einer zweiten Stufe sollen junge Flüchtlinge 

über Betriebspraktika und Maßnahmen der ver-

tieften Berufsorientierung von den Berufsfeldern 

kommend immer stärker in Richtung einzelner, 

für sie in Frage kommender Berufe beraten wer-

den. Begleitend erfolgen ein gezieltes Bewer-

bungstraining sowie berufsbezogene Sprachkur-

se.  

Form / Inhalte 

- Praktische Einweisung und Information über 

allgemeine Inhalte in mindestens drei Be-

rufsfeldern zur Vermittlung eines realisti-

schen Einblicks in den Ausbildungsalltag, 

- Werkstatttage über einen Zeitraum von drei 

Wochen oder 120 Stunden pro Teilnehmer, 

- individuelle Rückmeldung zu Stärken und 

konkretem Verhalten in jedem Berufsfeld, 

- abschließende individuelle Beratung zum 

Übergang in eine Berufsvorbereitung oder 

Bewerbungsphase, 

- Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung 

zum Abschluss der Maßnahme. 

2. Berufsvorbereitung  

Ziele 

Bei Bedarf sollen Jugendliche auf eine Berufs-

ausbildung durch die Vermittlung erforderlicher 

fachlicher und personaler Kompetenzen vorbe-

reitet werden und ihre Eingliederung in eine Be-

rufsausbildung erleichtert werden. Durch die 

Maßnahmen sollen die Chancen auf dem Aus-

bildungsmarkt und auf einen erfolgreichen Ab-

schluss einer dualen Ausbildung erhöht werden. 

Form / Inhalte 

- individualisierte Förderangebote zur Ent-

wicklung und Stärkung von Schlüsselkompe-

tenzen als berufsübergreifende Kompeten-

zen (persönliche, soziale und methodische 

Kompetenzen, Lebenspraktische Fertigkei-

ten, interkulturelle Kompetenzen sowie IT - 

und Medienkompetenz), 

- Unterstützung bei der Akquise von Prakti-

kums- und Ausbildungsplätzen, 

- berufsbezogener Sprachunterricht, 

- Bewerbungstraining, 

- Vermittlung beruflicher Grundfertigkeiten, 

- abschließende individuelle Beratung zum 

Übergang in eine Bewerbungsphase, 

- Ausstellung eines Berufswahlpass zum Ab-

schluss der Maßnahme mit Dokumentation 

der bisherigen absolvierten Maßnahmen. 

3. Betriebs- und Arbeitsmarkt-

orientierung  

Ziele 

Personen, für die aufgrund ihrer Vorqualifikatio-

nen ein direkter Übergang in den Arbeitsmarkt in 

Betracht kommt, sollen einen umfassenden und 

realistischen Eindruck des betrieblichen Alltags 

erhalten und auf den Übergang in den deut-

schen Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Sofern 

bereits formale Qualifikationen vorliegen, erfolgt 

eine Beratung zur Anerkennung der Berufsquali-

fikation und ggf. Einleitung eines Anerkennungs-

verfahrens durch die zuständige Stelle.  
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Form / Inhalte 

- 3 bis 5-monatige Schulungsveranstaltungen 

in beruflichen Bildungszentren mit Praxis-

phasen im Betrieb, 

- Heranführen an das deutsche Beschäfti-

gungssystem, 

- Förderung der deutschen Fachsprache, 

- Stärkung von Schlüsselkompetenzen, 

- Bewerbungstraining, 

- Feststellung, Verringerung oder Beseitigung 

von Vermittlungshemmnissen, 

- Identifikation eines Anpassungs- oder Nach-

qualifizierungsbedarfs, 

- abschließende Beratung z.B. über die Ein-

mündung in Beschäftigung oder die Auf-

nahme eines Anerkennungsverfahrens, 

- Unterstützung der Vermittlung in eine versi-

cherungspflichtige Beschäftigung, 

- Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung. 

4. Ausbildung sowie Nach- und 

Anpassungsqualifizierung 

4.1 Betriebliche Ausbildung 

Ziele 

Jüngeren Flüchtlingen, die noch keine verwert-

baren Berufsqualifikationen mitbringen, soll 

durch eine ganzheitliche Berufsausbildung die 

von Handwerksbetrieben und deren Kunden 

nachgefragte berufliche Handlungskompetenz 

vermittelt werden. Dabei sollen migrationsbe-

dingte Problemlagen während der Ausbildung – 

z. B. Sprachbarrieren, Schwierigkeiten aufgrund 

von kulturellen Unterschieden, administrative 

und organisatorische Herausforderungen – 

durch spezifische Unterstützungsangebote 

überwunden werden. 

 

 

Form / Inhalte 

- duale Ausbildung in regulärer Form in der 

Berufsschule und im Betrieb, 

- begleitende Unterstützung durch Ausbil-

dungsbegleiter in Form von bedarfsgerech-

ten, individuellen Betreuungsangeboten für 

Betriebe und Flüchtlinge, 

- ausbildungsbegleitender allgemeiner und 

berufsbezogener Sprachunterricht, 

- allgemeinbildende und fachliche Unterstüt-

zungsangebote (ausbildungsbegleitende Hil-

fen) sowie bei Bedarf sozialpädagogische 

Betreuung zur Stärkung fachlicher, persona-

ler und methodischer Kompetenzen. 

4.2 Nachqualifizierung 

Ziele 

Ältere an- und ungelernte Flüchtlinge, für die 

eine Ausbildung nicht mehr in Betracht kommt, 

die jedoch an Weiterbildungsmaßnahmen zur 

nachhaltigen Sicherung ihrer Arbeitsmarktchan-

cen interessiert sind, sollen systematisch durch 

Beratungs- und Qualifizierungsangebote zur 

Externenprüfung hingeführt werden. Die Ziel-

gruppe soll über die Möglichkeit und Chancen 

der abschlussorientierten Nachqualifizierung 

(betrieblich oder außerbetrieblich) informiert und 

durch eine bedarfs- und zielgruppenorientierte 

Beratung und Begleitung von Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktbegleitern zu einer Externenprüfung 

geführt werden. 

4.2.1Betriebliche Nachqualifizierung 

Form / Inhalt 

- Vermittlung der fachpraktischen Ausbil-

dungsinhalte im Betrieb und fachliche Unter-

stützung der Teilnehmenden durch Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarktbegleiter während 

der Qualifizierung, 
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- persönliche Beratung durch Ausbildungs- 

und Arbeitsmarktbegleiter, z. B. über Anfor-

derungen, Ablauf der Qualifizierung und Prü-

fungen sowie über Fördermöglichkeiten zur 

Sicherung des Lebensunterhalts, 

- Entwicklung eines individuellen, ggf. modula-

ren Qualifizierungskonzepts anhand bisheri-

ger Ausbildungs-, Berufs- und Tätigkeitser-

fahrungen bezogen auf den Zielberuf, 

- ggf. Unterstützung bei der Antragstellung für 

finanzielle Fördermaßnahmen, 

- fachgebundene Sprachkurse, 

- externes Qualifizierungsmanagement für 

Betriebe während der Nachqualifizierung, 

- Unterstützung der Teilnehmenden bei der 

Integration in den Arbeitsmarkt, 

- Dokumentation der Teilnahme an der be-

trieblichen Qualifizierung. 

4.2.1 Außerbetriebliche Nachqualifizierung 

Form / Inhalte 

- Vermittlung der fachpraktischen und fach-

theoretischen Ausbildungsinhalte in einer 

außerbetrieblichen Bildungseinrichtung mit 

betrieblichen Praktikumsphasen, 

- persönliche Beratung durch Ausbildungs- 

und Arbeitsmarktbegleiter, z. B. über Anfor-

derungen, Ablauf der Qualifizierung und Prü-

fungen sowie über Fördermöglichkeiten zur 

Sicherung des Lebensunterhalts, 

- Entwicklung eines individuellen, i. d. R. mo-

dularen Qualifizierungskonzepts anhand 

bisheriger Ausbildungs-, Berufs- und Tätig-

keitserfahrungen bezogen auf den Zielberuf, 

- ggf. Unterstützung bei der Antragstellung für 

finanzielle Fördermaßnahmen, 

- fachgebundene Sprachkurse, 

- Dokumentation der Teilnahme an den ein-

zelnen Qualifizierungsmodulen. 

4.3 Anpassungsqualifizierung zur 

Anerkennung der Berufsqualifikation 

Ziele  

Sofern eine im Ausland erworbene Berufsqualifi-

kation sowie ggf. einschlägige Berufserfahrun-

gen vorliegen, jedoch in einem Anerkennungs-

verfahren wesentliche Unterschiede zwischen 

der ausländischen Berufsqualifikation und dem 

deutschen Referenzberuf festgestellt worden 

sind, sollen diese durch bedarfsgerechte Anpas-

sungsqualifizierung ausgeglichen werden. 

Form / Inhalt 

- Vermittlung der zur vollen Anerkennung 

fehlenden Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Kenntnisse in betrieblichen Qualifizierungs-

maßnahmen oder Weiterbildungskursen in 

den Bildungszentren nach Absprache mit 

der Kammer, 

- Beratung über den Qualifizierungsbedarf 

durch Ausbildungs- und Arbeitsmarktbeglei-

ter, 

- Entwicklung eines individuellen Anpas-

sungsqualifizierungsplans basierend entwe-

der auf individuell abgestimmten Maßnah-

men oder auf modularen Anpassungs- bzw. 

Nachqualifizierungskursen. 

5. Begleitender Erwerb der 

Fachsprache 

Ziele 

Begleitend zu den Orientierungs- und Qualifizie-

rungsangeboten des Handwerks sind in den 

Bildungszentren fachbezogene Deutschkennt-

nisse zu vermitteln, um die Voraussetzungen für 

einen adäquaten Austausch mit Kollegen, Vor-

gesetzten und Kunden, die Einhaltung von Ar-

beits- und Sicherheitsvorschriften, die Nutzung 
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von Informationssystemen sowie die Erstellung 

von Dokumentationen zu gewährleisten.  

Form / Inhalt 

- Vermittlung des Vokabulars, der Grammatik 

und von Redewendungen für den berufli-

chen Alltag. 

6. Beschäftigung 

Anerkennung von ausländischen 

Berufsabschlüssen und im Ausland 

erworbenen Berufserfahrungen 

Ziele 

Zur Erleichterung der Arbeitsmarktintegration 

von Flüchtlingen mit im Ausland erworbenen 

Abschlüssen kann ein Anerkennungsverfahren 

der auf Grundlage der durch das Anerken-

nungsgesetz aus 2012 geschaffenen Rechtsvor-

schriften sinnvoll sein. Gleichwertigkeitsbeschei-

nigungen der Handwerkskammern schaffen 

Transparenz über ausländische Berufsqualifika-

tionen, erleichtern die Integration von Migrantin-

nen und Migranten in den deutschen Arbeits-

markt und bieten eine Grundlage für zielgerichte-

te Qualifizierungsmaßnahmen im Anschluss an 

das Verfahren, soweit wesentliche Qualifikati-

onsunterschiede festgestellt werden. Inhaber 

einer vollen Gleichwertigkeitsbescheinigung 

erhalten die gleichen Berechtigungen wie Per-

sonen mit einem deutschen Prüfungszeugnis. 

Darüber hinaus kann ebenfalls die Feststellung 

im Ausland erworbener Berufserfahrungen der 

Arbeitsmarktintegration dienen. 

Form / Inhalte 

- Gleichwertigkeitsprüfung zwischen der im 

Ausland erworbenen Qualifikation und ei-

nem deutschen Referenzberuf durch die zu-

ständige Handwerkskammer anhand von 

vorgelegten Dokumenten und ggf. durch ei-

ne individuelle Qualifikationsanalyse (Kom-

petenzfeststellungsverfahren bei fehlenden 

oder unvollständigen Nachweisen), 

- Feststellung, ob wesentliche inhaltliche oder 

zeitliche Unterschiede zwischen dem im 

Ausland erworbenen Berufsabschluss und 

dem deutschen Berufsabschluss (Refe-

renzqualifikation) bestehen, 

- weitergehende Überprüfung, ob festgestellte 

wesentliche inhaltliche oder zeitliche Unter-

schiede zwischen den Berufsqualifikationen 

durch sonstige Befähigungsnachweise (z. B. 

Weiterbildungen, Zusatzausbildungen) oder 

durch nachgewiesene einschlägige Berufs-

erfahrungen ausgeglichen werden können, 

- sofern keine ausreichenden Nachweise über 

vorhandene berufliche Fertigkeiten, Kennt-

nisse und Fähigkeiten vorliegen ist es mög-

lich, diese im Rahmen einer individuellen 

Qualifikationsanalyse festzustellen. 

 

Für Flüchtlinge, die in ihren Herkunftslän-

dern langjährige Berufserfahrungen erwor-

ben haben, jedoch nicht über einen formalen 

Abschluss verfügen und daher keinen Zu-

gang zu einem Anerkennungsverfahren ha-

ben, ist die Validierung der non-formal und 

informell erworbener Kompetenzen durch 

eine zuständige Stelle sinnvoll. Die Hand-

werkskammern entwickeln derzeit gemein-

sam mit Industrie- und Handelskammern ein 

abschlussorientiertes Validierungsverfahren, 

das sich am Verfahren zur Anerkennung 

ausländischer Berufsqualifikationen orientiert 

und insbesondere Instrumente der soge-

nannten Qualifikationsanalyse nutzen soll 

(vom BMBF gefördertes Verbundprojekt Va-

liKom, www.valikom.de). 
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7. Begleitende Beratung und 

Betreuung 

Während des gesamten Prozesses der Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarktintegration benötigen 

Betriebe und Flüchtlinge intensive Beratung und 

Betreuung. Die Beratung der Betriebe wird weit-

gehend durch die vom BMWi geförderten "Will-

kommenslotsen" sichergestellt. Parallel dazu 

sollte es für Flüchtlinge und ihre Ausbildungsbe-

triebe bei den Handwerkskammern verortete 

spezielle Ausbildungs- und Arbeitsmarktbegleiter 

geben. 

Ausbildungs- und Arbeitsmarktbegleiter 

Um die einzelnen Phasen bzw. Maßnahmen des 

in diesem Konzept beschriebenen Qualifizie-

rungs- und Betreuungssystems des Handwerks 

jeweils bedarfs- und zielgruppenorientiert er-

folgsversprechend nutzen zu können, müssen 

umfangreiche Betreuungsstrukturen etabliert 

werden. Dabei sind der enge Kontakt der Kam-

mern zu den Betrieben und ihre Vernetzung mit 

den regionalen Bildungsakteuren zu nutzen. 

Eine dauerhafte Integration in den Ausbildungs- 

und Arbeitsmarkt wird nur gelingen, wenn eine 

systematische und weitgehend durch einheitli-

che Ansprechpartner umgesetzte Beratung und 

Unterstützung im Sinne einer ganzheitlichen 

Prozessbegleitung angeboten werden kann. Die 

Handwerkskammern und ihre Bildungszentren 

bieten als Alleinstellungsmerkmal den direkten 

Kontakt zu den Ausbildungsbetrieben in der 

Region. 

Ziele 

- Kontinuierliche, professionelle Beratung und 

Betreuung der Flüchtlinge durch einen zent-

ralen Ansprechpartner von der Orientie-

rungsphase bis zum Übergang in eine Be-

schäftigung, 

- enge Zusammenarbeit mit relevanten Akteu-

ren, darunter insbesondere Willkommenslot-

sen, Beratern in Kammern und Arbeitsagen-

turen bzw. Jobcentern sowie mit anderen 

Netzwerkpartnern (Schnittstellenmanage-

ment), 

- enge Zusammenarbeit mit den Beratern 

anderer Kammern, um einen reibungslosen 

Übergang bzw. Anschluss im Falle eines 

Wohnortwechsels des Flüchtlings zu ge-

währleisten, 

- Vernetzung aller Berater und Betreuer von 

Migranten im Förderprozess durch Etablie-

rung einer Koordinierungsstelle. Diese ge-

währleistet eine strukturierte und qualitäts-

gesicherte Vorgehensweise (z.B. Erfah-

rungsaustausche, Erstellung einheitlicher In-

formationsmaterialien für Flüchtlinge). 

Form / Inhalte  

- Ansprache der Flüchtlinge im Rahmen be-

stehender Informations- und Unterstüt-

zungsstrukturen, 

- Information der Flüchtlinge und evtl. der 

Eltern und Familien über die Ausbildungs-

strukturen und das duale System der Aus-

bildung in Deutschland sowie Information 

über den Arbeitsmarkt Handwerk und ggfs. 

Einleitung des Anerkennungsverfahrens ei-

ner ausländischen Berufsqualifikation, 

- Durchführung von Informationsveranstaltun-

gen über das duale System, Handwerksbe-

rufe, Arbeitsmarktanforderungen, soziale An-

forderungen, Chancen einer Kompetenzer-

fassung und ggf. von Verfahren zur Aner-

kennung beruflicher Qualifikationen, 

- individuelle Beratung bei der Auswahl der 

passenden Qualifizierungselemente, 

- Koordination der einzelnen Förderelemente 

nach dem individuellen Bedarf der Teilneh-

mer, 

- individuelle Begleitung während der Phasen 

des Qualifizierungssystems, 
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- Beratung zum Abschluss jeweils der ersten 

Kompetenzerfassung, der Berufsorientie-

rung sowie der Berufsvorbereitung und ggf. 

zum Anschluss einer weiteren Maßnahme, 

- Zusammenführung der erworbenen Teil-

nahmebescheinigungen, Zertifikate und Do-

kumente, 

- Unterstützung während der einzelnen Be-

werbungsprozesse (auf eine Ausbildungs- 

oder Arbeitsstelle), 

- Beratung zu Informationsquellen über För-

dermöglichkeiten, insbesondere nach SGB II 

und SGB III, z.B. abH, EQJ, AsA, 

- Unterstützung bei auftretenden Schwierig-

keiten und Herausforderungen während der 

einzelnen Phasen, insbesondere zu Beginn 

und während der betrieblichen Ausbildung 

oder Beschäftigung (z. B. bei sprachlichen 

oder kulturellen Differenzen oder bei arbeits-

relevanten Themen), 

- sozialpädagogische Unterstützung bei be-

hördlichen Vorgängen (z. B. mit Ausländer-

behörden) sowie bei Organisationsfragen 

des Alltags (z. B. Wohnen, Kinderbetreuung 

o.ä.), 

- Abstimmung mit den regionalen Akteuren 

insbesondere den zuständigen Beratern der 

AA und JC und innerhalb der regionalen Or-

ganisationsstruktur des Handwerks (Innun-

gen, Kreishandwerkerschaften, etc.). 

8. Interkulturelle Qualifizierung von 

Ausbildern 

Für eine erfolgreiche Integration durch die je-

weils individuellen Qualifizierungselemente ist es 

notwendig, den Ausbildern an den Bildungsstät-

ten und in den Betrieben interkulturelle Schulun-

gen anzubieten. 

 

 

Ziele 

Im Rahmen dieser Schulungen sollen die Aus-

bilder für die unterschiedlichen sozialen, kulturel-

len und ethnischen Aspekte sensibilisiert wer-

den. Diese Sensibilisierung trägt entscheidend 

zu einem spannungsfreien Umgang miteinander 

und damit zum Gelingen der beruflichen Ausbil-

dung bei. 

Form / Inhalte 

- Vermittlung von Wissen über Diversität und 

Interkulturalität, 

- Vermittlung von Fähigkeiten zur synergieori-

entierten interkulturellen Öffnung des Aus-

bildungsalltags, 

- Sicherstellung einer interkulturellen Kommu-

nikations- und Konfliktfähigkeit, 

- Sensibilisierung der Ausbilder für verschie-

dene interkulturell relevante Probleme, wie 

z.B. Mehrsprachigkeit, verschiedene kultu-

relle/religiöse Werte, 

- Sensibilisierung für Traumatisierungen auf-

grund von Fluchterfahrung. 

9. Gesamtsteuerung 

Zur bundesweiten Umsetzung des Konzepts und 

Koordination der regionalen Ansätze ist eine 

Gesamtsteuerung erforderlich. 

Ziele 

Um bundesweit ein strukturiertes und qualitäts-

gesichertes Konzept zur Integration der Flücht-

linge in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt si-

cherzustellen, sollte eine zentrale Koordinie-

rungsstelle etabliert werden.  

Form / Inhalte 

- überregionale Koordination der Einzelele-

mente, 
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- Beratung zur Auswahl der jeweils in den 

regionalen Initiativen und Landeskonzepten 

fehlenden Elemente, 

- Koordination des bundesweiten Netzwerks 

der Ausbildungs- und Arbeitsmarktbegleiter, 

um einen Erfahrungsaustausch sowie einen 

reibungslosen Übergang bzw. Anschluss im 

Falle eines Wohnortwechsels des Flücht-

lings zu gewährleisten, 

- Entwicklung eines Programms für interkultu-

relle Schulungen. 

III. Fazit 

Das Handwerk wird sich weiterhin mit großem 

Engagement bei der Integration von Flüchtlingen 

mit Bleibeperspektive in Ausbildung und Be-

schäftigung einbringen. Wie in der gemeinsamen 

Erklärung der Präsidenten von BDA, BDI und 

ZDH vom 22. Januar 2016 hervorgehoben, ist 

eine Steuerung der Flüchtlingszugänge wichtige 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration.  

Die Umsetzung der in diesem Papier beschrie-

benen Maßnahmen sind eine unverzichtbare 

Bedingung für eine erfolgreiche Integration von 

Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit. Das 

Handwerk wird sich weiterhin mit großem Enga-

gement in die Bewältigung dieser nationalen 

Aufgabe einbringen. Zugleich erwartet es, dass 

die angebotenen Unterstützungsmaßnahmen 

und Integrationsangebote von den Flüchtlingen 

mit Herz und Hand angenommen werden, um 

gemeinsam Deutschland voranzubringen.  


